
 

 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Personalvermittlung 

 
 

 
§1  Nach einem persönlichen Gespräch schließen wir einen Vermittlungsvertrag. 
 
§2  Die Beauftragung erfolgt schriftlich. Sie entscheiden, ob Sie zwecks 

Kostenübernahme ausschließlich die Suche nach Bewerbern mit 
Vermittlungsgutscheinen der Agenturen für Arbeit beauftragen. Alle relevanten Daten 
werden in der Beauftragung, Anforderungsprofil oder in einem Rahmenvertrag 
festgehalten. Nach Auftragseingang geht Ihnen eine Auftragsbestätigung zu. Die 
Zahlung von Leistungen ist nach Abschluss eines Arbeitsvertrages zwischen Betrieb 
und Vermitteltem zu leisten. Bei einem Rahmenvertrag ist die Leistung nach 
Abschluss des Auftrages zu leisten. Die Zahlung hat innerhalb von 2 Wochen nach 
Rechnungsstellung zu erfolgen. 

 
§3  Der Auftrag kann jederzeit ohne Frist storniert werden. Die Stornierung hat in 

schriftlicher Form (Brief, Fax, E-Mail) zu erfolgen. Kosten, die bis zur Stornierung 
angefallen sind, hat der Auftraggeber gegen Nachweis unsererseits zu tragen. 
Zahlungen bereits vermittelter Personen sind nach geschlossenen Verträgen mit der 
Person gemäß Angebot und Auftrag zu leisten. 

 
§4 Im Rahmen der Akzeptanz von Vermittlungsgutscheinen aus dem Sozialgesetzbuch 3 

haben wir die Möglichkeit, bei mindestens 3 Monatiger, bei der Agentur für Arbeit 
gemeldeter Arbeitslosigkeit eines Bewerbers, unsere Leistung für den Auftraggeber 
mit einem Betrag bis zu 1680 Euro zu Rabattieren. Diese Möglichkeit besteht derzeit 
bis 31.12.2010. Eine Vermittlungsbestätigung bei Einstellung eines Bewerbers, ist zu 
unterschreiben. 

 
§5 Wird ein Rahmenvertrag geschlossen, wird dieser ordnungsgemäß und fristgerecht 

von uns bearbeitet. Sollten wir unsere Leistung bis zum festgelegten Termin nicht 
komplett erfüllen, werden ausschließlich die bis zum festgelegten Termin vermittelten 
Personen berechnet. Die fehlenden Leistungen werden schnellstens von uns 
kostenfrei erbracht. Sollte ein von uns vermitteltes Arbeitsverhältnis innerhalb 
von 3 Monaten nach Vertragsabschluß gelöst werden, so erbringen wir unsere 
Leistung erneut und kostenfrei.  

 
§6  Die gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz werden erfüllt. Die Kontaktdaten 

des Auftraggebers werden nicht veröffentlicht. Einer Speicherung dieser Daten zum 
Zwecke der Auftragsbearbeitung wird zugestimmt. 

 
 

 
 
         Hagen, 01.01.2010 


